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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.2002

Norm

UVG §19 Abs1

Rechtssatz

Umstände, die bereits bei der Vorschussgewährung dem Gericht bekannt waren (hier: Konkurserö2nung über das

Vermögen des Unterhaltspflichtigen), können nicht zum Gegenstand eines Herabsetzungsantrages gemacht werden.
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